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B e a n t W 0 r tun g 

der Anfrage der Abgeordneten Dr. RUBINEK 
und Genossen an die Frau Bundesminister 
für Gesundheit UL~d Umweltschutz betref­
fend wirksame Maßnahmen? tun Schwanger-' 
schaftsabbrüche möglichst zu verhindern 
(Nr. 5/J-NR/1979) 

In der gegenständlichen Anfrage ~ .. .j'erden an mich folgende 
Fragen gerichtetg 

"1) Was werden Sie unternehmen p um statistisches Material 
über Zahl und Motive bei Abtreibungen, wie es zur 
wirksamen Beschränkung der Abtreibungsziffern nötig 
wäre y bei voller Wahrung der Anonymität zu erhalten? 

2) Werden Sie sich dafür einsetzen, daß es hinkünftig zu 
einer Trennung zwischen beratendem und abtreibendem 
Arzt kommt y damit nicht der Abtreibungsarzt zum eig~­
ne11 finanziellen Vorteil beraten kann? 

3) Werden Sie Maßnahmen, wie die Beschränkung der Durch­
führung von Abtreibungen nur durch Fachärzte für Frau­
enheil~Ande und Geburtshilfe oder die Beschränkung der 
Durchführung auf öffentliche Krankenanstalten setzen, 
um die Gefahr gesundheitlicher Schädigungen ~ ver~ 
ringern? 

4) Werden Sie sich weiters für eine Erleichterung der.Be­
stimmungen über die Adoption einsetzen? 
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5) Welche sonstigen Maßnahmen planen Sie 1 um zu. verhin­
dern, daß Abtreibungen zunehmend als Mittel der Ge-
burtenregelung angesehen werden? .. 

In Beantwortung dieser Anfrage teile ich mitg 

Zu 1): 
1III:I01IU;I_..-Qt_0IISI:lI 

Zunächst ist fest zuhalten p daß derzeit keine Methode be­
ka.l'JIlt ist, durch die "bei voller Wahrung der Anonymi tät n aus­
sagekräftiges statistisches Material über Zahl und Motive bei 
Schwangerschaftsabbrüchen erhalten werden kanno Aber selbst 
wenn es derartiges statistisches Material gäbe? wäre dies 
keine Grundlage zur 'Nirksamen Beschränkung auf diesem Gebieto 

Zu 2) ~ - ... _--"".-

Nach den Bestimmungen des Strafgesetzbuches kann der 
Schwangerschaftsabbruch sowohl durch den beratenden als auch 
durch jeden anderen zur Ausübung der ärztlichen Tätigkeit in 
Österreich befugten Arzt vorgenommen werden. Weiters ist eine 
Trennung zwischen dem beratenden und dem durchführenden Arzt 
nach der derzej.tigen Rechtslage im Ärztegesetz für keine der 
ärztlichen Disziplinen ·vorgesehen. 

Zu 3) g ._-... - .... -
Nach dem Ärztegesetz fällt der Schwangerschaftsabbruch in 

den Tätigkeitsbereich sowohl des praktischen Arztes als auch 
des Facharztes für FrauenheilbL~de und Geburtshilfee Die Art 
Ulld Weise des Eingriffes erfordert keineswegs eine Beschränkung 
auf eine öffentliche Krankenanstalt. Wird. der Abbruch nach den 
Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführt g so ist auch in einer 

. Ordination mit keinem größeren gesundheitlichen Risiko zu rech.,., 
nen als bei der Durchftilicrung in einer Krankenanstalto 
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Der auf Grund des Bundesgesetzes vom 30. Juni 1977, BGBl. 
Nr 403, über die Neuordnung des Kindschaftsrechts geänderte 
§ 180 ABGB hat durch die Herabsetzung der Altersgrenze bei 
der Annahme eines Kindes durch ein Ehepaar oder durch den 
Ehegatten des leiblichen Va-ters oder der leiblichen Mutter" 
des Kindes eine wesentliche Erleichterung geschaffen. Mir ist 
nicht einsichtig, welche weitere gesetzlichen Erleichterungen 
der Annahme an Kindes statt geschaffen werden könnten. Im 
Vordergrund der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen 
muß jedenfalls stehen 9 daß lllUX solche Wahlkindschaften begrün·· 
det werden, die auch eindeutig eine Verbesserung der Lage 
des angenommenen Kindes gewährleisten. Im übrigen überwiegt 
in Österreich bei weitem die Anzahl der Adoptionswilligen 
gegenüber der Anzahl der Kinder, die zu einer Adoption zur 
Verfügung stehen. 

Zu 51..:. 
Es ist zunächst darauf hinzuweisen, daß sich die Ausgaben 
für die Familienförderung seit 1970 auf ru.nd das Zweieinhalb­
fache erhöht haben. Durch die Umstellung auf überwiegend direk­
te Geld- und Sachleistungerl wurde vor allem jenen Familien gehol­
fen, die auf Grund einer größeren Kinderzahloder eines niedrigen 
Verdienstes steuerermäßigungen für Kinder nicht oder nicht voll 
ausnutzen konnten. Es ist damit bei den sozial schwächeren Fa­
milien zweifellos eine überdurchschnittlich starke"Steigerung 
der Leistungen der Familienförderung eingetreten, die auch 
dazu beitragen kann, Schwangerschaftsabbrüche aus wirtschaft­
lichen Motiven zu vermeiden; Auch die Erhöhung der Geburten­
beihilf'o auf insgesamt S 16 .. 000 9-- 9 die Erhöhung des Karenzur~ 
laubsgeldes (derzeit S 3v023 p --monatlich)9 das höhere Karenz­
urlaubsgeld für alleinstehende MUtter'(derzeit S 4. 520,--monat­
lieh), aie Möglichkeit für alleinstehende Mütter, anschließend 
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an den Karenzurlaub noch bis zum 30 Lebensjahr des Kindes 
Notstandshilfe nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz zu 
beziehen, wenn die Berufstätigkeit nicht wieder aufgenommen 
werden kann, weil niemand zur Betreuung des Kindes zur Ver­
fügl..mg steht und das UnterhaI tsvorschußgesetz stellen der­
artige W~ßnahmen daro Die Adoption wurde insoferne erleich­
tert, als Adoptiv- und unter bestimmten Voraussetzungen auch 
Pflegemüttern der Anspruch auf die 2 0 Rate der Geburtenbei-
hilfe sowie auf Karenzurlaub und Karenzurlaubsgeld eingeräumt wurde. 
Adoptiv- und Pflegemütter sind damit leiblichen Eltern soweit 
wie möglich gleichgestellto 

Aus den bisher vorliegenden Untersuchungen zum Thema Schwan­
gerschaftsabbruch ("Geburt oder Abtreibung" von Rainer ~1ÜNZ 
und Jürgen PELIKAN; empirische Untersuchungen über Motive zum 
Schwangerschaftsabbruch von B. WIMNffiR/PU CHIN GER und B.MOSER) 
geht her'for, daß in großem Maße Motive maßgebend sind, die, . 
mit familien- a~d sozialpolitischen Maßnahmen nicht beeinflußt 
werden können (z .. B. eine unsichere Beziehung zum Partner) und 
deshalb vor allem auch die Vermeidung ungewollter Schwanger­
schaften ,wesentlich für die Eindämmung von Schwangerschaf.ts­
abbrüchen ist .. Es werden daher auch die Werbung für'den Gedan­
ken der Familienplanung und die Information über die Beratungs­
stellen (die auch in Fragen der Empfängnisregelung bera.ten) 
sowie über Empfängnisregelung fortzusetzen und auszubauen sein. 
Derzeit bestehen ca. 150 Familienberatungsstellen, die im Jahr 
etwa 60.000 Beratungen zu bewältigen haben 0 

Der Bundesminist'er: 

~o4h~ 
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